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 Veröffentlicht am 20.12.2005

Norm

EG Amsterdam Art81

KartG 1988 §31

Rechtssatz

Ein Beschluss einer Unternehmensvereinigung liegt auch vor, wenn eine (unverbindliche) Empfehlung getreuer

Ausdruck des Willens des Verbandes war, das Verhalten der Mitglieder auf dem Markt der Empfehlung zu koordinieren.

Es genügt, wenn mehrere Mitglieder der Vereinigung freiwillig der Au9orderung zu einem bestimmten Tun oder

Unterlassen nachkommen.
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Beisatz: Hier: "Honorarordnung der Baumeister" (auch: "HOB"). (T1)
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